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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

 
An die Fraktionen und Mitglieder 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
Einwohneranfrage von Frau Dana Dubian vom 21.09.2020 Nr. 77/20 zur 
Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2020 
Thema: Verkehrssituation vor dem NSG Cottbus bis zum OSZ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Dubian, 
 
Sie haben in Ihrer Anfrage auf die Verkehrssituationen vor dem Niedersorbischen 
Gymnasium bis zum Oberstufenzentrum hingewiesen und fragen welche 
Lösungsvorschläge es dort gibt.  
Zunächst einmal darf ich einführend darauf verweisen, Sehr geehrte Frau Dubian, 
dass es zu diesem Thema bereits telefonischen Kontakt zwischen Ihnen und der 
Straßenverkehrsbehörde gegeben hat und in diesem Gespräch wurde Ihnen das 
weitere Vorgehen vor Ort erläutert. Ich will insofern aber gern darauf eingehen. 
Die Verkehrssituation an Objekten mit einem zeitlich zentriertem Hol- und 
Bringeverkehr stellt Behörden sowie Verkehrsteilnehmer immer vor große 
Aufgaben, da in kurzer Zeit eine hohe Zahl an Verkehrsteilnehmer die 
Verkehrsräume beansprucht. Um für die Verkehrssicherheit zu sorgen, bedarf es 
da, eine einfach verständliche und übersichtliche Verkehrsorganisation für den 
Individualverkehr, aber auch entsprechend § 1 Straßenverkehrs-Ordnung 
ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Mitarbeiter der 
Straßenverkehrsbehörde und des Vollzugsdienstes haben den Bringeverkehr am 
Morgen des 07.10.2020 betrachtet, um sich eine erste reale Momentaufnahme 
der Situation zu verschaffen sowie die Beschilderung zu kontrollieren. Dabei 
wurde festgestellt, dass die bereits vorhandene Beschilderung in der Art der 
Ausführung korrekt, der Situation angepasst und gut sichtbar ist.  
In den nächsten Wochen wird es durch die Straßenverkehrsbehörde und den 
Vollzugsdienst Kontrollen vor Ort geben. Ziel ist es dabei Anhaltspunkte für 
Optimierungen zu ermitteln. Das gilt auch im Zusammenhang mit dem aktuellen 
Baugeschehen. Hier wird es zu einem Anstieg der Verkehrsströme kommen, 
welches beobachtet und nach Bedarf und Möglichkeit optimiert wird.  
Damit der Verkehr auf der Querverbindung Sielower Straße zur  
Karl-Marx-Straße zu Hauptlastzeiten besser abfließen kann wird aktuell ein 
eingeschränktes Haltverbot zu Spitzenzeiten geprüft. Dazu werden im laufenden 
Verfahren der Straßenbaulastträger, die Stadtplanung und die Polizei angehört. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Thomas Bergner 
Dezernent  
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